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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung der  
Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für öffentliche Leistungen  
(Verwaltungsgebührensatzung)  

vom 08.05.2025 

Gemäß § 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg, § 1 der Durchführungsverordnung zur Gemeindeord-
nung sowie auf Grundlage der Bekanntmachungssatzung 
der Gemeinde Lenzkirch wird hiermit die Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwal-
tungsgebührensatzung), welche der Gemeinderat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 08.05.2025 beschlossen hat, öffentlich 
bekannt gemacht.
 
Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen

(Verwaltungsgebührensatzung)
vom 08.05.2025 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch am 
08.05.2025 folgende Satzung beschlossen:
 

§ 1
Gebührenpflicht 

Die Gemeinde Lenzkirch erhebt für öffentliche Leistungen, die 
sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, Ge-
bühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit 
nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes bestim-
men. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsge-
bühren in besonderen Gebührensatzungen der Gemeinde.
 

§ 2
Gebührenfreiheit

 (1)  Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentli-
che Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen: 

a) Gnadensachen,
 
b)  das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäf-

tigten des öffentlichen Dienstes,
 
c)  die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder 

die bestehende oder frühere an Stelle der gesetzlichen 
Dienstpflicht geleistete Tätigkeit,

 
d) Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung die-

nen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Notenverbesserung,
 
e) Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche 

und einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen Auskünf-
ten nicht durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist,

 
f)  die behördliche Informationsgewinnung,
 
g) Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend 

nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen 
sind, mit Ausnahme der Entscheidung über Rechtsbehelfe.

 
(2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, 

soweit Gegenseitigkeit besteht, befreit 

a)  das Land Baden-Württemberg,

 
b) die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des Landes für 
Rechnung des Landes verwaltet werden,

 
c) die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und 

Zweckverbände sowie Verbände der Regionalplanung in 
Baden-Württemberg.

 
Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten be-
rechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen 
oder sonst auf Dritte umzulegen.
 
(3) Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbe-

stände bleiben unberührt.

 
§ 3

Gebührenschuldner 
(1)  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist 

derjenige verpflichtet

 
1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist,

 
2. der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde 

gegenüber durch schriftliche Erklärung übernommen 
hat,
 

3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet.

 
(2)  Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als 

Gesamtschuldner.

 
§ 4

Gebührenhöhe 
(1)  Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem 

dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das 
Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öf-
fentliche Leistungen, die im Gebührenverzeichnis nicht 
explizit benannt und für die keine Gebührenfreiheit vor-
gesehen ist, ist eine Gebühr nach Nummer 1 des Gebüh-
renverzeichnisses (Allgemeine Verwaltungsgebühr) zu 
erheben.

(2)  Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebühren-
rahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach dem 
Verwaltungsaufwand, sowie nach der wirtschaftlichen 
oder sonstigen Bedeutung für den Gebührenschuldner 
zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung.

(3)  Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegen-
standes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit 
der Beendigung der Leistung maßgebend. Der Gebühren-
schuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes 
nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender 
Führung des Nachweises hat die Behörde den Wert auf 
Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann 
sich hierbei Sachverständiger bedienen.

(4)  Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeitdauer der Bear-
beitung der Leistung zu berechnen, bemisst sich die Höhe 
der Gebühr nach der Bearbeitungszeit, die in Zeiteinhei-
ten (ZE) gemessen wird. Eine ZE beträgt 15 Minuten. An-
gebrochene ZE sind dabei bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 
Min.) auf die vorausgehende volle Zahl der ZE abzurun-
den und angebrochene ZE über der Hälfte (ab 7:31 Min.) 
auf die nächstfolgende volle Zahl der ZE aufzurunden.

(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung, mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor 
Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen 
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oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen 
vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird bei einer 
Gebühr nach Zeiteinheiten die Gebühr nach der angefal-
lenen Arbeitszeit erhoben. Bei anderen Gebührenarten 
wird eine Gebühr nach Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses 
(Allgemeine Verwaltungsgebühr) für die angefallene Ar-
beitszeit erhoben; die so ermittelte Gebühr darf maximal 
die Gebührenhöhe des entsprechenden Gebührentatbe-
standes betragen.

 (6)  Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung abgelehnt, so ist Absatz 5 entsprechend anzuwen-
den. Wird der Antrag ausschließlich wegen Unzuständig-
keit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben.

 
§ 5

Entstehung der Gebühr
(1)  Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öf-

fentlichen Leistung.

 

(2)  Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 dieser 
Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der Zurücknah-
me, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 6 Satz 1 dieser Sat-
zung mit der Beendigung der öffentlichen Leistung.

 
§ 6

Fälligkeit, Zahlung 
(1)  Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder 

mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der Bekannt-
gabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig.

(2)  Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag 
erbracht wird, kann von der Zahlung eines Vorschusses 
oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der 
voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen 
abhängig gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine 
angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses oder zur 
Leistung der Sicherheit zu setzen. Die Gemeinde kann den 
Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist 
nicht eingehalten wird und der Antragsteller bei der An-
forderung des Vorschusses oder der Sicherheitsleistung 
hierauf hingewiesen worden ist.

(3)  Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende 
Urkunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung einge-
reicht worden sind, können bis zur Bezahlung der festge-
setzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden.

 
§ 7

Auslagen 
(1)  In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde erwach-

senen Auslagen inbegriffen. Übersteigen die Auslagen 
das übliche Maß erheblich, werden sie gesondert in der 
tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. Dies gilt auch 
dann, wenn für eine öffentliche Leistung keine Gebühr er-
hoben wird.

(2)  Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere

a)  Gebühren für Telekommunikation,
 
b)  Reisekosten,
 
c)  Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
 
d)  Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige 

Kosten der Beweiserhebung,
 
e)  Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen 

für Leistungen und Lieferungen,

f) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und 
Sachen.

 
(3)  Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungs-

gebühren geltenden Vorschriften entsprechend anzu-
wenden. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen ent-
steht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags.

  

§ 8
Schlussvorschriften 

(1)  Diese Satzung tritt am 01.07.2025 in Kraft.
 
(2)  Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührensatzung 

vom 31.05.2001 (mit allen späteren Änderungen) und 
alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder wider-
sprechenden Vorschriften außer Kraft.

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. Unbeachtlich sind 
ferner nach § 2 Abs. 2 KAG Mängel bei der Beschlussfassung 
über Abgabensätze, wenn sie zu einer nur geringfügigen Kos-
tenüberdeckung führen.

Lenzkirch, den 09.05.2025
 

 
Andreas Graf
Bürgermeister

Gebührenverzeichnis
(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Eine Zeiteinheit (ZE) beträgt 15 Minuten. Angebrochene Zeit-
einheiten werden bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 Min.) auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet, angebrochene Zeitein-
heiten über der Hälfte (ab 7:31 Min.) werden auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet.
 
Lfd. Nr. öffentliche Leistung  Gebühr
1 Allgemeine Verwaltungsgebühr  17,00 €/ZE
  (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)  
  unter anderem:  
 -  Bearbeitung von mündlichen und schrift-

lichen Anträgen  
   Erklärungen, Gesuchen und dergl., die 

von der Gemeinde nicht in eigener Zu-
ständigkeit zu bescheiden sind, soweit 
die Mitwirkung der Gemeinde nicht 
vorgeschrieben oder angeordnet ist

 -  Ablehnung eines Antrags usw.  
   (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung)
  Bei Unzuständigkeit gebührenfrei.  
 -  Zurücknahme eines Antrags  
 -  Auskünfte insbesondere aus Akten und 

Büchern oder Einsichtnahme in solche
  Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei.  
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 - Befreiung (Ausnahmebewilligung, 
Dispens) von gesetzlichen Vorschriften 
oder gemeindlichen Bestimmungen  

 -  Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassun-
gen, Konzessionen, Bewilligungen und 
dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist  

 - Übermittlung von Umweltinformationen  
 - Auskünfte nach dem Landesinformati-

onsfreiheitsgesetz  
     
2  Beglaubigungen, Bestätigungen, Be-

scheinigungen  
2.1  Amtliche Beglaubigung von Unterschrif-

ten, Handzeichen und Siegeln  20,00 €/Fall
   Werden mehrere Unterschriften gleich-

zeitig in einer Urkunde beglaubigt oder 
wird die Unterschrift einer Person mehr-
fach auf verschiedenen Urkunden, aber 
aufgrund eines gleichzeitig gestellten 
Antrags beglaubigt, so kommt nur für 
die erste Unterschrift die volle Gebühr, 
für jede weitere die Hälfte der für die 
erste erhobenen Gebühr zum Ansatz.  

2.2  Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen  
   unter anderem:  
 - Amtliche Beglaubigung / Bestätigung 

der Übereinstimmung  
   von Abschriften, Auszügen, Nieder-

schriften, Ausfertigungen, Fotokopien 
usw. aus amtlichen Akten oder privaten 
Schriftstücken mit der Urschrift  

 - Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Aus-
weise aller Art (auch Zweit- und Mehr-
fertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)  

2.2.a  für die erste Beglaubigung, Bestätigung, 
Bescheinigung  4,00 €/Fall

2.2.b  für jede weitere gleichlautende Beglau-
bigung, Bestätigung, Bescheinigung 2,00 €/Fall

2.3  Gebührenfrei sind Bestätigungen, die 
die Gemeinde für den Empfang und die 
Verwendung von Zuwendungen für 
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des 
Einkommen- und Körperschaftsteuer-
rechts (z. B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) 
ausstellt (Spendenbescheinigungen).  

3  Fotokopien und Ausdrucke (Scannen, 
Mailen und Faxen)  

3.1  Ausfertigungen oder Auszüge  15,00 €/Fall
   aus Akten, Protokollen von öffentlichen 

Verhandlungen, amtlichen Büchern, Re-
gistern usw., die auf Antrag erteilt wer-
den (sofern sie nicht durch Ablichtung 
hergestellt werden)  

3.2  Fotokopien und Ausdrucke (Scannen, 
Mailen und Faxen)  

   aus Akten, Protokollen von öffentlichen 
Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.  

3.2.a  für das erste Blatt A4  2,00 €/Fall
3.2.b  für jedes weitere Blatt A4  1,00 €/Fall
3.3  Fotokopien aus Plänen / Ausdrucke digi-

taler Flächendaten (Scan PDF)  11,00 €/Fall
4  Melderecht  
4.1  Auskünfte aus dem Melderegister  
4.1.1  einfache Auskunft  13,50 €/Fall
   (§ 44 Abs. 1 BMG)  
4.1.2  elektronische einfache Auskunft über 

das Meldeportal  5,00 €/Fall
   (§ 49Abs. 1+3 i.V.m. § 44 Abs. 1 BMG)  

4.1.3  erweiterte Auskunft  16,50 €/Fall
   (§ 45 Abs. 1 BMG)  
4.1.4  Gruppenauskunft mittels automatischer 
  Datenverarbeitung  100,00 €/Fall
   (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG)  
4.2  Lebensbescheinigung (unter anderem 

für private sowie außer EU-Renten und 
Pensionszwecke)  7,00 €/Fall

4.3  Ausstellung einer 
 Wählbarkeitsbescheinigung  10,00 €/Fall
   (§10 Abs. 4 KomWG)  
4.4  sonstige Bescheinigungen  

der Meldebehörde  7,00 €/Fall
   zusätzliche Meldebestätigungen, Auf-

enthaltsbescheinigungen und sonstige 
Bescheinigungen der Meldebehörde je 
Bescheinigung.  

4.4.1  Werden mehrere gleichlautende Be-
scheinigungen gleichzeitig beantragt, so 
ermäßigt sich die Gebühr für jede weite-
re Bescheinigung auf die Hälfte.

  Schriftliche Auskunft über die  
Steuer-ID     7,00 €/Fall

4.5  Gebührenfrei sind (§ 9 BMG):  
4.5.1  die Bearbeitung einer Meldung oder An-

zeige sowie die Meldebestätigung (§ 24 
Abs. 2 BMG)  

4.5.2  die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)  
4.5.3  die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung 

und Löschung von Daten des Meldere-
gisters (§§ 12, 14, 15 BMG)  

4.5.4  die Unterrichtung des Betroffenen über 
die zu seiner Person erteilten erweiterten 
Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)  

4.5.5  die Einrichtung von Übermittlungssperren 
(§ 9 Satz 1 Nr. 5 BMG)  

5  Archivwesen  
5.1  allgemein öffentliche Leistung im  

Archivwesen 18,00 €/ZE
   unter anderem:  
 - Inanspruchnahme zu privaten oder ge-

werblichen Zwecken  
 - schriftliche Auskünfte sowie der dazu er-

forderlichen Ermittlungen  
 - Ermittlung bestimmter Archivalien oder 

Sammlungsgegenstände  
   Hinzu kommen die entstehenden Kosten 

Dritter (z.B. bei Fotoreproduktionen)  
   Für örtliche Organisationen und Vereine 

werden keine Gebühren erhoben.  
6  Fischereischeine  
6.1  Erteilung von Fischereischeinen einschl. 
  Ersatzfischereischeinen  
   (§ 31 FischG)  
6.1.1  Jahresfischereischein  25,00 €/Fall
6.1.2  Fischereischein auf Lebenszeit  25,00 €/Fall
6.1.3  Jugendfischereischein  10,00 €/Fall
   Die Fischereiabgabe nach den aktuell 

gültigen Vorschriften wird neben der 
Verwaltungsgebühr für Fischereischeine erhoben.  

6.2  Einziehung der Fischereiabgabe bei Fi-
schereischeinen auf Lebenszeit 25,00 €/Fall

   (die erstmalige Einziehung ist bei der Er-
teilung des Fischereischeins enthalten)  

7  Fundsachen  
   Aufbewahrung einschließlich Aushändi-

gung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder  
7.1  bei Sachen bis zu 50 € Wert  3,00 €/Fall
7.2  bei Sachen bis zu 100 € Wert  5,00 €/Fall
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7.3  bei Sachen über 100 € Wert
  sowie Schlüssel für Schließanlagen, 

Eingangstüren und Kraft fahrzeuge 15,00 €/Fall
   Bei Tieren kommen zur Gebühr nach Nr. 

7.3 noch entstehende Kosten Dritter  
(für die Unterbringung, etc.) hinzu.  

8  Bestattungsrecht 
8.1  Ausstellung eines Leichenpasses  25,00 €/Fall
   (§§ 44 und 45 BestattG)  
8.2  Anordnung der Bestattung 17,00 €/ZE
   (§ 31 BestattG)  
9  öff entliche Leistung im Kirchenaus-

trittsverfahren  29,00 €/Fall
10  Gewerbesachen 
10.1  Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO)  
10.1.1  Gewerbeanmeldung  25,00 €/Fall
10.1.2  Gewerbeum- oder -abmeldung  20,00 €/Fall
10.1.3  Gewerbebestätigung  7,00 €/Fall
10.2  Erteilung von Auskünft en aus der 
  Gewerbekartei  12,00 €/Fall
10.3  sonstige öff entliche Leistung
  im Gewerberecht  15,00 €/ZE
   unter anderem:  
 - Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgerä-

ten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)  
 - Bestätigung gem. § 33 c Abs. 3 GewO  
 - Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen 

Spielen mit Gewinnmöglichkeit
  (§ 33 d Abs.1 GewO)  
 - Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- 

oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 
Abs. 1 GewO)  

 - Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerer-
gewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO)  

 - Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO  
 - Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungs-

gewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)  
 - Öff entliche Bestellung von Versteigerern 

(§ 34 b Abs. 5 GewO)  
 - Erlaubnis für das gelegentliche Feilbie-

ten von Waren (§ 55 a Abs. 1 GewO)  
 - Erteilung einer Spielerlaubnis gem. § 60 a 

Abs. 2 GewO  
 - Festlegung von Wochenmärkten (§ 69 

Abs. 1 GewO)  
 - Änderung oder Aufh ebung der Festle-

gung von Wochenmärkten  
11  Gaststättenrecht 
11.1  Gestattungen (§ 12 GastG) bis zu 4 Tagen  
11.1.1  1. Veranstaltungstag  25,00 €/Tag
11.1.2  2. - 4. Veranstaltungstag  12,50 €/Tag
   Bei verspäteter Antragstellung (weniger 

als 10 Werktage vor der Veranstaltung)
  bis maximal 3 Werktage vor der Veran-

staltung (spätere Antragstellungen kön-
nen nicht mehr genehmigt werden) 7,00 €/Tag

11.2  Sperrzeitverkürzung  20,00 €/Fall
12  Immissionsschutzrecht 
12.1  Erteilung von Ausnahmen nach § 7 Abs. 2 

der 32. BImSchVO 30,00 €/Fall
13  Baurecht 
13.1  Ausstellung eines Negativzeugnisses 30,00 €/Fall
   nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder
  Nichtbestehen des Vorkaufsrechts)  
13.2  Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs 

der vollständigen Bauvorlagen  0,320 ‰
   im Kenntnisgabeverfahren  

(§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)  
13.3  Mitteilungen nach § 53 Abs. 6 LBO  22,50 €/Fall
13.4  Benachrichtigung der Nachbarn  11,00 € /
   (§ 55 LBO)  Nachbar

   Hinzu kommen entstehende Kosten 
  für die Postzustellungsurkunde.  
13.5  Entwässerungs- oder Wasserversorgungs-

genehmigung  
   Abnahme und Prüfung der Grundstücksanlagen  
13.5.a  Entwässerungsgenehmigung  80,00 €/Fall
13.5.b  Wasserversorgungsgenehmigung 80,00 €/Fall
13.6  Erteilung von Auskünft en aus dem  

Baulastenverzeichnis  16,00 €/Fall
14  Straßenrechtliche Sondernutzung 
14.1  Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung 

einer Straße über den Gemeingebrauch  
hinaus  63,00 €/Fall

14.2  Erlaubnis zur Aufstellung von  
Plakaten  30,00 €/Fall

15  Polizei- und Ordnungsrecht 
15.1  Allgemeine öff entliche Leistung im Poli-

zei- und Ordnungsrecht  17,00 €/ZE
   unter anderem:  
 - Verfügungen zur Herstellung der öff ent-

lichen Sicherheit und Ordnung  
 - Erteilung von Platzverweisen und Auf-

enthaltsverboten  
 - Erteilung von Aufl agen bei Prüfung von 

polizeirechtlich relevanten Veranstaltungen  
 - Ausnahmen vom Schutz der öff entlichen 

Sicherheit gegen umweltschädliches Verhalten  
 - Entfernung, Verwahrung und Verwal-

tung von Fahrzeugen  die nicht ord-
nungsgemäß aufgestellt, insbesondere 
abgemeldet sind  

15.2  Maßnahmen nach der Polizeiverordnung 
über das Halten gefährlicher Hunde 61,00 €/Fall

15.3  öff entliche Leistung nach dem  
Sprengstoff gesetz  17,00 €/ZE

 - Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks  
 - Bewilligung von Ausnahmen von den 

Verkaufs- und Abbrennverboten nach 
dem Sprengstoff gesetz  

 - Amtshandlungen, Prüfungen und Unter-
suchungen, die im Interesse oder auf Ver-
anlassung des Gebührenschuldners oder 
durch ihn verursacht vorgenommen werden  

 - Erteilung einer Genehmigung nach § 23 
Abs. 6 1. SprengV zur Erprobung und für 
die Vorführung in Anwesenheit von Mit-
wirkenden und Besuchern  

 - Zulassung von Ausnahmen von den Ver-
boten nach § 24 Abs. 1+2 1.SprengV  

 - Anordnung im Einzelfall nach § 24 Abs. 
1+2 1. SprengV

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS
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Einladung an alle Zuschauer und Reiter 
zum Eulogi-Ritt in Lenzkirch 

am Sonntag, 22. Juni 2025
wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr wieder herzlich 
zum Eulogi-Ritt einzuladen. Gemeinsam feiern wir das Fest 
zu Ehren des Heiligen Eulogius – dem Schutzpatron der Huf- 
und Goldschmiede sowie der Pferde. Den genauen Ablauf des 
Festtages fi nden Sie auf beiliegendem Flyer.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Fa-
milie – und gerne auch mit Ihrem Pferd oder Ihren Pferden – an 
diesem besonderen Ritt teilnehmen!
Wichtig für alle Reiter*innen:
• Pferd und Reiter*innen sollten dem Anlass entsprechend ge-

pfl egt auft reten.
• Besonders schön: geschmückte Pferde und Reiter*innen in 

heimischer Tracht
• Auch traditionelles Reitdress oder Vereinskleidung sind 

herzlich willkommen.
Alle teilnehmenden Reiter*innen erhalten ein Eulogi-Rössle
sowie einen Verzehrgutschein, der in vielen Restaurants, Cafés 
und an Vereinsständen in Lenzkirch eingelöst werden kann.
Die Ausgabe erfolgt bei der Aufstellung ab 8 Uhr in der Straße  „Am 
Kurpark” (zwischen Kirche und Kurhaus). Die Prozession startet 
pünktlich um 8.30 Uhr. Bitte kommen Sie rechtzeitig – verspätete 
Reiter*innen können leider nur am Ende der Gruppe teilnehmen.
Alle weiteren Infos  inklusive Ortsplan, Parkmöglichkeiten und 
Prozessionsweg fi nden Sie online unter 
www.hochschwarzwald.de  –>  Eulogi
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt: Gemeindeverwaltung Lenzkirch, Petra Pollak,
 Tel. 07653 684-12; E-Mail: online@lenzkirch.de
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Schmücken der Häuser  
an Eulogi 

Wir freuen uns auf unser traditio-
nelles Eulogius-Fest am Sonntag, 
22. Juni 2025, zu dem wir wieder 
viele Besucher erwarten. 

Liebe Hauseigentümer, helfen Sie mit und schmücken Sie 
ihre Häuser entlang der bekannten Prozessionswege! 

Die Kirchen-Fähnchen rot-weiß und gelb-weiß können Sie ab 
im Bürgerbüro 50 Cent erwerben. Das Reisig erhalten Sie 3-5 
Tage vor Eulogi vom Bauhof. Sollte jemand nicht mit Reisig ver-
sorgt worden sein, so können Sie sich gern mit unserem Bau-
hofleiter (Hartwig Frank, Tel. 684-51) noch am Freitag, 20. Juni 
in Verbindung setzen.

Im Interesse eines festlichen Ortsbildes bitten wir um Ihre Un-
terstützung, damit das Fest bei allen Besuchern einen schönen 
Eindruck hinterlässt. Herzlichen Dank! 

Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch

Bei der Gemeinde Lenzkirch ist zum 01.09.2025 oder 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Stelle 
für eine

Raumpflegekraft (m/w/d)
in Teilzeit neu zu besetzen. 

Der Stellenumfang beträgt 10 – 25 Std. wöchentlich.
 
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig 
• Reinigung der gemeindeeigenen Objekte in Lenzkirch 

und Saig

 Wir erwarten
• Erfahrung in der Raumpflege
• Eigeninitiative, Flexibilität, Teamfähigkeit
• Führerschein der Klasse B wünschenswert
 
Wir bieten
• eine vielseitige Tätigkeit in einem motivierten Team
• bedarfsorientierte Schulungen
• die Vergütung erfolgt in der Entgeltgruppe EG 2 TVöD
• geregelte Arbeitszeiten
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• Givve-card (Sachbezugskarte)
• Betriebliche Krankenversicherung
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail (personalamt@lenzkirch.de) bis 
zum 30.06.2025 an die Gemeindeverwaltung Lenzkirch, 
Kirchplatz 1, 79853 Lenzkirch. Weitere Informationen 
erhalten Sie vom Bauamt, Frau Simone Maier, Tel. 07653 
684-41.

Wochenmarkt  
in Lenzkirch 

jeden Samstag von 8-12 Uhr 
auf dem Kirchplatz

Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Hochschwarzwald

Einladung
zu der am  Mittwoch, 11.06.2025 um 10:00 Uhr  stattfindenden 

öffentlichen Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald.

Treffpunkt: Rathaus Schluchsee, Seeblick 1, Fischbacher Str. 7, 
79859 Schluchsee, Großer Kursaal
 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentlicher Teil:
1. Beratung und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2024
2. Bekanntgaben und Anfragen
 
Jürgen Kaiser
Verbandsvorsitzender

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung  
ab dem Schuljahr 2026/2027

139 Kinder benötigen eine Betreuung nach Unterrichtsende

99 Kinder benötigen keine Betreuung nach Unterrichtsende



AMTSBLATTSeite 9 •  5. Juni 2025

Bekanntgabe der Ergebnisse der Elternumfrage
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein gesetzlicher Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulal-
ter. Dieser Anspruch gilt zunächst für Kinder der ersten Klas-
senstufe und wird in den Folgejahren stufenweise auf weitere 
Jahrgangsstufen ausgeweitet.
Um diesen gesetzlichen Anspruch in unserer Gemeinde best-
möglich umzusetzen und ein geeignetes Betreuungskonzept 
zu entwickeln, wurden vor den Osterferien alle Eltern und 
Erziehungsberechtigten von Kindern in den Kindertagesstät-
ten sowie der Klassen 1 und 2 der Grundschule Lenzkirch mit 
einem Informationsschreiben und Fragebogen beteiligt. Nach 
Ablauf der Rückmeldefrist wurden die eingegangenen Frage-
bögen ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 22. Mai 2025 vorgestellt. 

Einige zentrale Ergebnisse möchten wir Ihnen hier im Amts-
blatt zur Verfügung stellen. Die vollständige Präsentation mit 
weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.lenzkirch.de - Rathaus & Service - Aktuellbereich 
auf Startseite. 

Die Ergebnisse der Umfrage liefern uns wichtige Hinweise auf 
die Bedürfnisse und Wünsche unserer Familien. Sie stellen je-
doch noch keine abschließende Entscheidung über die künftige 
Ausgestaltung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung 
dar. Vielmehr sind sie ein erster Schritt in einem weiterführen-
den Entscheidungsprozess. Über das weitere Vorgehen sowie 
die nächsten Schritte werden wir Sie weiterhin im Amtsblatt 
oder die betreffenden Elterndirekt informieren. 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, die sich an der Um-
frage beteiligt haben. Mit einer Rücklaufquote von rund 83 % 
konnten wir ein sehr repräsentatives Meinungsbild erhalten. 
Insgesamt wurden 295 Fragebögen ausgegeben, von denen 
245 ausgefüllt zurückgegeben wurden. Leichte Abweichungen 
bei den Summen ergeben sich aus vereinzelt unvollständig aus-
gefüllten Fragebögen.

Auswertung:
Hort     56 Stimmen
Ganztagsbetreuung gebundene Form 23 Stimmen
Ganztagsbetreuung  in Wahlform   57 Stimmen



AMTSBLATTSeite 10 •  5. Juni 2025

FUNDSACHEN

Fundbüro – Tel. 07653 684-11
Diese Woche keine

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Stefan Sigwarth
�  0151 18449908
�  stefan@sigwarth.de

ORTSTEIL KAPPEL
Ortsvorsteher Roland Berr  
�          07653  962061 
Sie erreichen mich in der Regel immer persönlich 
donnerstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Büro des Ortsvorstehers im Rathaus Kappel.

�         kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Sprechzeiten Ortsvorsteher Kappel
Liebe Mitbürger*innen,
wegen einer Reservedienstleistung vom 26.05. - 30.06.2025 
entfallen meine Sprechzeiten in diesem Zeitraum komplett! In 
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Stellvertre-
terin Antje Krutz unter 0172-9951116. 

Sie erreichen micht trotzdem weiterhin unter  
kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Ihr Roland Berr,  
Ortsvorsteher

Back to the Roots im Kappler Freibad
Die Sommersaison im Kappler Dorfleben ist eröffnet: Das 
altehrwürdige Freibad startet pünktlich zu Pfingsten mit einer 
gemütlichen Anlaufphase. Wie bereits im vergangenen Jahr 
bilden Kinderbecken, Kiosk, Liegewiese, Kicker und Beachvol-
leyballplatz den Rahmen für den wichtigen sozialen Treffpunkt 
im Dorf. Für das leibliche Wohlergehen sorgt Pächter Frank 
Riesterer, der Heißes aus Topf und Ofen, feines Bio-Eis und 
eine wohlsortierte Getränkeauswahl für die Gäste bereithält. 
Auch für kleinere und größere Feierlichkeiten wie Geburtstage 
und Firmenfeiern sind Arrangements nach Absprache möglich 
(Infos auf www.bollebus.de). Grundsätzlich gilt: Bei gehisster 
Fahne und gutem Wetter ist werktags von 15 bis 20 Uhr geöff-
net, an den Wochenenden und an Feiertagen bereits ab 11 Uhr.

750 Jahre Kappel  
Übergabe Gruß-Urkunde Netphen 

Am Mittwoch, 18. Juni 2025 um 11:00 Uhr wird im Kappeler 
Landfrauen-Stüble der "Stammgast Kappel" Hans-Gerhard 
Maiwald, eine Gruß-Urkunde seiner Heimatstadt Netphen 
an Bürgermeister Andreas Graf und Ortsvorsteher Roland 
Berr überreichen. Dies findet anlässlich des Jubiläumsjahr „750 
Jahre Kappel“ statt. Außerdem wird Herr Maiwald von der 
HTG geehrt für seinen 50. Besuch in Kappel, die er während der 
letzten 35 Jahre absolviert hat.

"1. Nationaler Veteranentag" in Kappel 
am Sonntag, 15. Juni 
In Lenzkirch-KAPPEL findet am Schützenhaus durch die "Ka-
meradschaft ehemaliger Soldaten Kappel" der Veteranentag 
statt. 
Anbei das Tagesprogramm:
11:00 Uhr Eröffnung mit 3 Salutschüssen durch die „Kapp-
ler-Kanoniere“.
Begrüßung und Beginn des Frühschoppenkonzert der "Senio-
ren Blaskapelle Hochschwarzwald",

diese spielen bis ca. 13:00Uhr. Anschließend Ansprache und 
Gedenken durch Pfarrerin Gabriele Heuß.

Ab ca 13:15 - 17:00 Uhr Fahrzeug Präsentation durch das Jäger-
bataillon 292 aus Donaueschingen sowie Militäroldtimer der 
RAG MilHistorFz und Camp Flying Fortress. Die Versorgung 
mit Essen (Bratwurst/Steaks/Pommes etc.) findet durch die 
Sportschützen Kappel 1924 statt, am Ausschankwagen der 
Brauerei Rogg, betrieben durch die Kameradschaft, werden 
Getränke aller Art angeboten.

Wir bitten die Anwohner der Brände-, Grünwälder- und Hoh-
baum Straße um Ihr Verständnis für den an diesem Tag statt-
findenden Fahrzeugverkehr, auch insbesondere durch den der 
Besucher und eine möglicherweise erhöhte Geräuschkulisse! 
Wir freuen uns auf ihr Kommen um ihre Verbundenheit mit den 
aktiven und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr zu zeigen. 
Diese dienen und dienten unserem Land, für unsere Freiheit-
lich demokratische Grundordnung und setzen und setzten ihr 
Leben und ihre Gesundheit für uns dafür ein!
 
Roland Berr, Oberstabsfeldwebel a.D.
 
Unser Tag mit Zeit und Ort ist übrigens auch über die Internet-
seite der Bundeswehr: Veteranentag 2025 -> Veranstaltungs-
orte zu finden
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TOURIST-INFORMATION
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KIRCHE & GLAUBE

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Evangelische Kirchengemeinde Lenzkirch-Schluchsee

05.6.- 15.6.
 
Gottesdienste
8.6. Pfingstsonntag um 10.30 in Lenzkirch mit Abendmahl
9.6. Pfingstmontag um 10.30 in Schluchsee mit Abendmahl
15.6. um 10.30 in Lenzkirch
 
Friedensgebet in Schluchsee
Mittwochs, kath. Kirche 17.30
 
Konfirmation der Schluchseer und Lenzkircher Jugendlichen
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Tag so wunderbar 
mitgestaltet haben. Mit dem Foto sagen die 7 Konfirmierten 
ebenfalls DANKE!

Wir sagen DANKE! 

Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig
Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Samstag, 07.06.2025
Saig, 18:00 Uhr Heilige Messe (S)

Sonntag, 08.06.2025 - Pfingstsonntag
Kappel, 09:00 Uhr Heilige Messe (O)
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (S)
Lenzkirch, 11:45 Uhr Taufe von Ben Schellbach (S)

Montag, 09.06.2025 - Pfingstmontag
Grünwald, 10:30 Uhr Heilige Messe (S)

Dienstag, 10.06.2025
Kappel Antoniuskapelle, 09:00 Uhr Heilige Messe (S)

Mittwoch, 11.06.2025
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (S)
 

Altenwerk Lenzkirch
Das Altenwerk Lenzkirch bietet am Dienstag, 10. Juni um 14:30 
Uhr im Laurentiussaal einen Vortrag über den
Einsatz der Sozialstation an. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich über dieses 
wichtige Thema zu informieren.
 

Adventgemeinde  Titisee- Neustadt
Adventgemeinde Titisee – Neustadt

Bahnhofstr.12 

Samstag 9.30 Uhr: Bibelstudium: 
Das Thema April – Juni:  Analogien – Bilder – Symbole - biblische 
Texte verstehen.
 
Weitere Infos: Gemeinde Neustadt: HOPE TV: Die Bibel das 
Leben; Bibelgespräch Seminar Bogenhofen über YouTube.
10.30Uhr Gottesdienst, Predigt
 

Christlicher Glaube heute
Gesprächsabende über kleine und große Themen des christlichen 
Glaubens und über Fragen die jeder mitbringen kann.
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr Hauskreis in Löffingen, 
Info 07654/8151

 

Christus Gemeinde Hochschwarzwald 

Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
Gutachstraße 46
79822 Titisee-Neustadt
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten. 
Sie finden an folgenden Terminen statt:
 
Sonntag 8.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 15.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 22.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Samstag 28.6 Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
 
Sonntag 6.7. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 13.7. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 20.7. Taufgottesdienst um 10.15 Uhr 
 
Samstag 26.7. Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
 
 
Wir freuen uns auf Sie 
 
Pastor Markus Jerominski
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VEREINE

Ambulanter Kinderhospizdienst  
Kuckucksnest e. V.

Wir begleiten das Leben von 
Kindern und Jugendlichen... 

• die selbst schwer erkrankt und/oder mehrfach beeinträchtigt 
sind und die Geschwisterkinder.

• die gesund und in einer Ausnahmesituation sind, 
weil ein Elternteil schwer erkrankt ist 

• die trauern, nach dem Verlust eines geliebten Menschen. 

Die Begleitung wird an den Bedürfnissen der Familien ausge-
richtet, soll entlasteten und Freiräume schaffen. 

Trauerbegleitung findet individuell oder in einer Gruppe statt.
Für Kinder: samstags, 10:00 - 12:30 Uhr
Für Jugendliche: freitags, 17:00 -19:00 Uhr
jeweils einmal im Monat. 

Sie erreichen uns unter 0151 70171913.
www.kinderhospizdienst-kuckucksnest.de 

Haben Sie Interesse, ehrenamtlich bei uns 
tätig zu werden? Gerne informieren wir 
Sie im persönlichen Gespräch über die 
Möglichkeiten der Mitarbeit.

Familienfreundliches  
Lenzkirch e. V. 
 

Füreinander Miteinander e. V. 

Nachbarschaftshilfe  
für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 
Wenn Sie Hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten:
Montag oder Donnerstag, jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Tel.: 07653/9649696 (AB wird während der Sprechzeiten ab-
gehört). 

Fußballclub Lenzkirch

Landfrauenverein Raitenbuch

Ferienprogramm  
für Grundschulkinder 2025
Der Verein Familienfreundliches Lenzkirch ist Träger zwei-
er Einrichtungen. Im Kinderhaus werden 10 Kinder im Alter 
von Eins bis Drei Jahren betreut. Der Waldkindergarten be-
treut 20 Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Auch in diesem Jahr wird wieder ein Ferienprogramm für 
Grundschulkinder in den Sommerferien angeboten. Die-
ses findet in den folgenden Zeiträumen jeweils von 08:00-
14:00 Uhr statt.

Zeitraum Anzahl Tage Kosten pro Woche
KW32: 04.08. – 08.08. 
   

5 Tage 90 Euro pro Kind*

KW33: 11.08. – 15.08. 
   

5 Tage 90 Euro pro Kind*

KW34: 18.08. – 22.08.  5 Tage 90 Euro pro Kind*

*gleichgesetzt mit den Preisen der Ferienbetreuung der 
Gemeinde Lenzkirch (Hort)

Wie kann ich mein Kind anmelden? 
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an   
waldkindergarten@familienfreundliches-lenzkirch.de
Als angemeldet gilt ein Kind, wenn:
• das Anmeldeformular per Mail eingegangen ist und ihnen 

bestätigt wurde,
• der vollständige Betrag auf das Konto eingegangen ist,
• die Vereinsmitgliedschaft abgeschlossen ist (wichtig für 

die Versicherung).

Alle Dokumente und weitere Infos entnehmen sie bitte 
unserer Homepage: https://t1p.de/ffl-ferien
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Liebe Raitenbucher Landfrauen, 
am 18. Juni um 18:30 Uhr fi ndet im Kulturhaus Raitenbuch ein 
Vortrag statt:
Täuschen, lügen, tricksen: Der Betrug am Telefon!

Am Telefon geben sich Kriminelle als Polizistinnen und Polizis-
ten, nahe Verwandte oder andere vertrauenswürdige Perso-
nen aus, um Geld zu erbeuten.  Sie schaff en es, ältere Menschen 
zu verunsichern oder zu verängstigen. 

Viele sind dann bereit, Bargeld oder Wertsachen an die Krimi-
nellen zu übergeben. 

Kriminalhauptkommissar Frank Erny vom Referat Prävention 
des Polizeipräsidiums Freiburg,
wird berichten, wie man sich vor solchen Taten schützen kann. 

Dieser Vortrag wird angeboten vom Bildungs- und Sozialwerks 
des Landfrauen Verbandes Südbaden.
Auch Nichtmitglieder und Interessierte sind Herzlich Willkommen. 

Kultur im Kino Lenzkirch
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Schwarzwaldverein Lenzkirch

Eine kleine Abendrunde
Dienstag, 10. Juni 17.30 Uhr, 
Kurhaus Lenzkirch
Wir wandern auf Wegen und Pfaden rund um Lenzkirch. Zum 
Abschluss erwartet uns ein Lagerfeuer,
wer mag kann Grillgut mitbringen.
Anmeldung bis 09.6. bei Sabine Schmidt Tel. 01627808543 
oder Reinhard Rieger Tel. 01782885538
 
Schwarzwaldverein Lenzkirch
Ä bsundre Latscherei bi Grünwald
Sonntag, 15. Juni 13.30 Uhr
Hostel am Schönenberg (ehe-
maliges Hotel Ruhbühl)
Lenzkirch
Auf den Spuren eines fast vergessenen Klosters: Bei unserer 
Wanderung über die Olpenhütte erwarten uns grandiose Aus-
blicke sowie die einzige Maria-Magdalena-Kapelle im Hoch-
schwarzwald. Unterwegs erzählen uns Wegkreuze ihre Ge-
schichte.
Leichte Rundwanderung | 10 km | 360 Höhenmeter  Leitung 
Birgit und Tobias Wagner.
Anm. bis 13.6. Tel. 07653-2699966 oder per Mail: heimat@
schwarzwaldverein-lenzkirch.de
 

Turnverein Lenzkirch 

Wir – TV Lenzkirch - bieten auch dieses Jahr 
wieder die Abnahme des Deutschen  
Sportabzeichen an. 

Was ist das Deutsche Sportabzeichen und warum sollte gerade 
ich dieses Ehrenzeichen erwerben? 

Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) erhältst du für Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Nicht in einer Sportart, 
sondern in vielen. Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Ku-
gelstoßen, den Medizinball werfen, Barren oder Reck. Das Ab-
zeichen bekommst du, weil du in vielen Disziplinen stark bist. 
Das Gute daran: Du wählst aus jeder Kategorie die Disziplin, die 
deiner Stärke entspricht. Noch besser: auf das Abzeichen musst 
du nicht allein trainieren. Wir – das Team und die Prüfer vom TV 
Lenzkirch – bieten euch verschiedene Termine für das Training 
und die Abnahme des DSA an, die wir regelmäßig in Social Media 
auf der Homepage und im Verkündungsblatt bekanntgeben. 

Es gibt viele gute Gründe dafür, das Deutsche Sportabzeichen 
abzulegen: als ganz persönlichen Anreiz für mehr Bewegung 
und Gesundheit, als Ansporn für körperliche Leistung oder als 
Teamprojekt zusammen mit Freunden und Familie.
 
Gesundheit und Fitness: Das DSA motiviert dazu, regelmäßig 
aktiv zu sein und die eigene Fitness zu testen und zu verbessern.
Persönliche Erfolge feiern: Das DSA ist eine sichtbare Aner-
kennung für die eigene Leistung.
Gemeinschaft erleben: Gemeinsam trainieren, sich austau-
schen, neue Freunde finden.
Flexibilität und Vielfalt: Das DSA kann in verschiedenen Diszi-
plinen erworben werden. So findet jeder die passende Heraus-
forderung.
Teilnahme: Die Teilnahme am Training ist kostenfrei. Jeder 
ab 6 Jahren hat die Möglichkeit das DSA zu erwerben, auch 
dann, wenn du nicht Mitglied im Turnverein Lenzkirch bist. Ver-
einsmitglieder bekommen das Abzeichen kostenlos, Nichtmit-
glieder bezahlen lediglich die Prüfungsgebühr in Höhe von 3,50 
€ (Kinder und Jugendliche 1,50 €).

Bleib aktiv und mach mit ! 
Bei Fragen rund um das DSA und Abnahme stehen wir euch 
gerne zur Verfügung. Meldet euch einfach unter info@tv-lenz-
kirch.de
 
Sportabzeichen Trainings- und Prüftermine 2025 

Leichtathletik im Stadion:
immer mittwochs vom 28.05. bis 13.08. von 18 bis 19.30 Uhr
zusätzlich an folgenden Samstagen 24.05., 14.06., 19.07., 
16.08. und 20.09.
von 10 bis 12 Uhr
 
Turnen in der Turnhalle:
Freitag 06.06. und 11.07. von 18.30 – 19.30 Uhr
Mittwoch, 18.06. 19 bis 20 Uhr
 
(Nordic) Walking am Hotel Schwörer:
Montag, 07.07. 19 Uhr
Samstag, 13.09. 10 Uhr
 
Radfahren am Gasthaus Kreuzhof (Langstrecke)
Freitag, 22.08. und 05.09. um 18 Uhr
Samstag, 06.09. um 15 Uhr
im Anschluss an alle Radfahrtermine: ca. 1,5h später Treff-
punkt zur Abnahme der Sprintdisziplinen beim Haus Ursee.
 
Schwimmen im Freibad Lenzkirch
Donnerstag, 24.07. um 18 Uhr
Dienstag, 19.08. um 18 Uhr
 
Eine Übersicht der Termine findet ihr auch auf der Homepage 
und in Social media. Wir freuen uns auf viele sportbegeisterte 
Sportabzeichenabsolventen.

3 Kursangebote für Body & Mind  
in Kooperation mit dem TV Lenzkirch im Juli!
Bewegung, mentale Klarheit und Entspannung 
 
1. Mutter Wunde easy heilen
19.-20.7.25 10:30-15:30, 170€. Die Qualität der ersten Beziehung 
formt unser Leben. Blockaden lösen und Potenzial entfesseln!
 
2. TaiChi Woche für den Rücken,
WuStil 21.-25.7.25, 10:30-14:30, 220€. Fließende Bewegung 
und Hypnomeditation.
 
3. Selbstheilung und QiGong,
26.-27.7.25, 10:30-15:30, 170€. Im QiGong bewegen wir unse-
re Lebensenergie und nutzen Trance um die Selbstheilung zu 
aktivieren. 

Referentin Christine von Ganski unterrichtet beruflich seit 
1992 auch für diverse Turn- und Sportbünde. Info/Anmeldung: 
www.chi-moving.de/seminar-reisen 

Vereinsmitglieder des TVL erhalten auf den jeweiligen Kur-
spreis einen Rabatt von 20%.

Volkshochschule 
Hochschwarzwald 

Mo, 23.06.25
Sanftes Hatha-Yoga, 18:00 Uhr, Lenzkirch, Kurhaus Lenzkirch, 
Kurhaus Lenzkirch , Peter Schoppe 

Anmeldung und Info über die Örtl. Leiterin Frau Indra Eisele 
unter e-mail indraganter@web.de.
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Tierschutzverein Hochschwarzwald 

Einladung zur  
Generalversammlung 2024
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte, 
der Tierschutzverein Hochschwarzwald e.V. 
lädt alle herzlich zur Generalversammlung 
am Donnerstag, den 12. Juni um 19:30 Uhr 
in das Kurhaus Titisee ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Gesamtvorstand
6. Wahl des ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden, Kas-

sierer, Schriftführer und zwei Besitzer
7. Anträge & Verschiedenes

Über ein zahlreiches Erscheinen freuen wird uns.
Die Vorstandschaft

STELLENANZEIGEN DER  
NACHBARSCHAFTSGEMEINDEN

Die Gemeinde Hinterzarten (2.700 Einwohner) 
sucht ab September 2025 

eine pädagogische Fachkraft als Teamleitung 
der Ganztagsbetreuung für die Grundschule  (m,w,d)

in Teilzeit (50%) und unbefristet.

Den kompletten Anzeigen Text können Sie unserer Homepage 
https://www.gemeinde-hinterzarten.de/jobs/index.php ent-
nehmen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen: 
Diese senden Sie bitte bis zum 30.06.2025 an: 

Gemeinde Hinterzarten, Rathausstraße 12, 79856 Hinterzar-
ten, oder in elektronischer Form als PDF an
 nwangler@hinterzarten.de
Für weitere Auskünfte zum Tätigkeitsfeld stehen Ihnen Frau 
Eckert-Steiert, Schulkoordinatorin, unter 07652 9197-64, 
schulkoordination@gs-hinterzarten.de oder für personal-
rechtliche Fragen Frau Wangler, Personalamt, 07652 9197-27, 
nwangler@hinterzarten.de gerne zur Verfügung.

Die Stadt Titisee-Neustadt, mit ca. 12.700 Einwohnerinnen 
und Einwohner im Herzen des Hochschwarzwaldes, beschäf-
tigt als große kommunale Arbeitgeberin im Hochschwarzwald 
über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen 
Bereichen. Engagierte Arbeitskräfte, die mit uns gemeinsam 
die Zukunft von Titisee-Neustadt gestalten möchten, sind bei 
uns willkommen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Standes-
beamtin/Standesbeamten (m/w/d) in Teilzeit
Unser Angebot: 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit mit bis zu 50 % 
Beschäftigungsumfang

• Bei Vorliegen der fachlichen und persönlichen Voraussetzun-
gen eine Eingruppierung nach den geltenden Vorschriften 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) bis 
Entgeltgruppe 8 (1.640,72 € bis 1.997,92 € brutto im Monat)

• Jahressonderzahlung und Leistungsorientierte Bezahlung 
(LOB)

• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
• Betriebliche Gesundheitsförderung und Altersvorsorge
• Kostenlose Saisonkarte für das städtische Freibad
• Möglichkeit des Bikeleasings, Hansefit, Jobticket und weite-

ren Benefits
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Betreuungs-

möglichkeit für Ihre Kinder 

Weitere Infos finden Sie unter: www.titisee-neustadt.de 
unter der Rubrik „Karriere“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Kin-
dergruppe (12 Kinder) im Ortsteil Waldau eine Pädagogische 
Leitung (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit

Unser Angebot:
• Eine tarifkonforme Eingruppierung je nach Vorliegen der 

persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe S9 mit 
einem Beschäftigungsumfang von bis zu 100% (Bei Vollzeit: 
3.679,30€ bis 5.258,99€ brutto im Monat) 

• Ein herzliches Team, welches aus insgesamt drei Personen 
besteht, freut sich auf Sie 

• Ein liebevoller und neu gestalteter Kindergarten mit eben-
falls neu gestaltetem Freispielgelände im Ortsteil Waldau 

• Jahressonderzahlung und Leistungsorientierte Bezahlung 
(LOB) 

• Betriebliche Gesundheitsförderung und Altersvorsorge 
• Kostenlose Saisonkarte für das städtische Freibad 
• Möglichkeit des Bikeleasings, Hansefit, Jobticket und weite-

ren Benefits 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Betreuungs-

möglichkeit für Ihre Kinder 
Weitere Infos finden Sie unter: www.titisee-neustadt.de unter 
der Rubrik „Karriere“
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Die Realschule in Titisee-Neustadt sucht für 
das Schuljahr 2025/2026 in der eine/n BufDi
Die Realschule Titisee-Neustadt ist mit ca. 545 Schüler*innen 
die größte städtische Schule in Titisee-Neustadt. Unsere Jugend-
lichen sind sehr vielfältig in ihren Fähigkeiten. Wir bieten im Fach 
Sport eine große Bandbreite an Aktivitäten an, nehmen regel-
mäßig an ‚Jugend-trainiert-für-Olympia‘-Events teil und bieten 
Sport ab Klasse 7 auch als Hauptfach an. Musikalische Kinder und 
Jugendliche finden ihre Bühne beim ‚Kulturabend‘, der alle zwei 
Jahre stattfindet oder bei anderen Events mit der RealBand. Inter-
essierte und flexible Bundesfreiwillige können hier hervorragend 
unterstützen oder sogar selbst Beiträge leisten.
Das Fach Englisch wird bei unseren bilingualen Klassen ver-
stärkt und vertiefend gelernt. Geographie und ein weiteres 
Fach wird auf Englisch unterrichtet und fördert die Sprachkom-
petenz der Schüler*innen enorm.
Soziales Engagement zeigen Schüler*innen im Schulsanitäts-
dienst oder bei den Streitschlichtern. Der Klassenrat ab Klasse 
5, der die Basis für erlebte Demokratie legt, ist fester Bestandteil 
unserer Klassenlehrer*innen-Stunde. Die Schulsozialarbeiterin 
führt diesen ein. Auch hier ist Raum zur Mitarbeit von BufDis.
Einige Schülerinnen und Schüler benötigen beim Lernen oder den 
Hausaufgaben Unterstützung und System. Hier wird die Hilfe 
eines oder einer Bundesfreiwilligen dringend benötigt. Diese 
Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Begleitung im Sport-
unterricht oder beim Schwimmen wird vor allem in den unteren 
Klassen benötigt. Sportliche BufDis finden hier ein großes Feld 
zur Betätigung und Mithilfe. Gelegentlich anfallende Tätigkei-
ten für die Verwaltung werden bei Bedarf vom/von der BufDi/
ne erledigt. Insbesondere zu Prüfungszeiten im Sommer oder bei 
Schulbeginn fallen hier viele Tätigkeiten an, die in die selbständige 
Bearbeitung durch eine/n BufDi/ne fallen. Grundsätzlich sind die 
Bundesfreiwilligen fester Bestandteil des Teams an der Realschu-
le, können bei Interesse und Selbstständigkeit gestaltend und kre-
ativ tätig werden und vielfältige Kenntnisse über schulische und 
pädagogische Arbeit sammeln. Wir freuen uns über junge und 
motivierte Bewerber*innen, die gern mit Menschen arbeiten.
Sekretariat Realschule Titisee-Neustadt, 
E-Mail:  schule@rstn.de
Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Von der Schule an die Uni:  
Alles zu Orientierung und Bewerbung
Wohin soll ś gehen? Und was muss ich dafür wissen?
Für alle Schüler*innen und Studieninteressierte, die im Herbst 
ein Studium beginnen wollen. Und für Eltern, die ihre erwach-
senen Kinder dabei unterstützen möchten.
Die Zentrale Studienberatung der Universität Freiburg gibt 
hilfreiche Informationen und Tipps, um sich zu orientieren, die 
Entscheidung für das passende Fach zu treffen und sich erfolg-
reich zu bewerben.
Datum: 10. Juni 2025, Uhrzeit: 18:00-19:00
Ort: Universität Freiburg, Kollegiengebäude I, Hörsaal 1010, 
kostenlos, ohne Anmeldung

Gastfamilien gesucht: Sechs Jungen aus Brasilien 
freuen sich auf Deutschland!
Sechs Schüler aus Porto Alegre (Brasilien), im Alter von 14 
bis 16 Jahren, suchen im Zeitraum vom 22.06 - 26.07.25 nette 
Gastfamilien in Deutschland. Ein Gegenbesuch ist möglich.
Interesse? Dann melden Sie sich bei:
DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V.

Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 – 6586533
E-Mail: gsp@djobw.de | Web: www.gastschuelerprogramm.de

Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und 
Bürger in die Kaffee-Kleider-Stube  
in Neustadt !  
Die Kaffee-Kleider-Stube ist ein gemeinnütziges Angebot vom 
Netzwerk Diakonie im Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald e. V. mit finanzieller Unterstützung der Gemeinden Titi-
see-Neustadt, Löffingen und Lenzkirch.
In der Kleider-Stube (Eingang Salzstraße neben Optik Sör-
gel) werden gebrauchte Kleidung und kleine Haushaltswaren 
gegen einen kleinen Betrag abgegeben. Die Kaffee-Stube (Ein-
gang Diakonie im Hirschenbuckel 3) lädt zum Frühstücken, 
Kennenlernen und Reden ein.
Wöchentliche Öffnungszeiten:
Kleider-Stube: dienstags und mittwochs 8-11 Uhr (Spende-
nannahme nur an diesen Tagen, Abgabe ab 7 Uhr möglich. Bitte 
nur gut erhalten Spenden abgeben! )
Kaffee-Stube: mittwochs 8-11 Uhr

Aktuelle Infos: 
https://www.netzwerk-diakonie-
breisgau-hochschwarzwald.de/
kaffee-kleider-stube/ 

Kontakt: Tel. 07651 93 99 0

Basisseminar Rechtliche Betreuung  
als Ehrenamt – Kursbeginn 1. Juli 2025 

Der SKM Freiburg bietet ein Einführungsseminar für Interes-
sierte an, die gerne ehrenamtlich eine rechtliche Betreuung 
übernehmen möchten oder dies bereits tun.
Die Teilnahme ist auch möglich, wenn eine Rechtliche Betreu-
ung oder die Ausübung einer Vorsorgevollmacht im familiären 
Umfeld erfolgt. Das Seminar selbst ist kostenlos und besteht 
aus 4 Terminen.
Der nächste Kurs startet am 1. Juli und umfasst vier Dienstag-
abende,  jeweils von 17:00  bis 20:00 Uhr. Veranstaltungsort: 
SKM Freiburg, Wilhelmstraße 13, Freiburg.
Informationen und Anmeldung bis 23.06.2025 unter 0761 
272220 oder per Mail an post@skm-freiburg.de und auf www.
skm-freiburg.de
Der SKM Freiburg bietet ein Einführungsseminar für Interes-
sierte an, die gerne ehrenamtlich eine rechtliche Betreuung 
übernehmen möchten oder dies bereits tun.
Die Teilnahme ist auch möglich, wenn eine Rechtliche Betreu-
ung oder die Ausübung einer Vorsorgevollmacht im familiären 
Umfeld erfolgt. Das Seminar selbst ist kostenlos und besteht 
aus 4 Terminen.
Der nächste Kurs startet am 01. Juli und umfasst vier Dienstag-
abende,  jeweils von 17:00  bis 20:00 Uhr. Veranstaltungsort: 
SKM Freiburg, Wilhelmstraße 13, Freiburg.
Informationen und Anmeldung bis 23.06.2025 unter 0761 
272220 oder per Mail an post@skm-freiburg.de und auf www.
skm-freiburg.de 

Ende des redaktionellen Teils
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Aufgrund von Pfingstmontag, 9. Juni 2025 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 24 spätestens am Freitag, 6. Juni 2025 im Verlag  
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 24 Pfingstmontag und  
KW 25 Fronleichnam 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 24 oder
KW 25 erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher! 

Aufgrund von Fronleichnam am Donnerstag, 19. Juni 2025 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 25 spätestens am Freitag, 13. Juni 2025 im Verlag  
eingehen.

Schöne 2-Zi.-Whg. in Saig, 
ca. 50 m², mit EBK, Balkon, Stellplatz, Kellerraum und 

Gartennutzung, zum 01.07. zu vermieten.
KM 400 € + NK 200 € + 2 MM KT.
P. Koch, Tel. 0761 55 64 750 (AB)

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.
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Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!





Mehrtagesreisen mit TAXI-Abholservice
02.07.   5 Tg.   Wien erleben! Mit Aus� ug Wiener Wald  ab € 817,00
06.07.   8 Tg.   Ostseebad Warnemünde im *****Hotel Neptun ab € 1.907,00
29.07.   5 Tg.   Lüneburger Heide | Celle, Walsrode, Hamburg ab € 1.018,00
06.08.   5 Tg.   Südholland | Gouda, Utrecht, Delft, Den Haag ab € 994,00
25.08.   5 Tg.   Piemont mit Genuss - Gourmetstädte & Weinland ab € 777,00
31.08.   5 Tg.   Schatzkammer Südböhmen | Budweis, Krumau  ab € 879,00
03.09.   5 Tg.   Burgunds schönste Seite | Dijon, Beaune, Cluny ab € 1.120,00
08.09.   8 Tg.   FLUG Montenegro | Budva, Kotor, Dubrovnik ab € 2.188,00

Tagesfahrten ab Neustadt
24.06.   Beerenzügle am Bodensee inkl. Vesper & Konstanz   € 76,00
16.07. & 1.10. Apfelzügle am Bodensee inkl. Vesper & Überlingen  € 83,00
12.08.     Seebühne Bregenz  „Der Freischütz“ inkl. Eintritt Kat. 4 ab € 212,00
23.08.   Lünerseee mit Berg- und Talfahrt  € 77,00
08.11.   WE WILL ROCK YOU | Queen Musical Stuttgart Kat. 4   ab € 159,00
08.11.   DIE EISKÖNIGIN | Disney-Musical Stuttgart Kat. 2  ab € 181,00
07.03.26  CAVALLUNA - Passion for horses Stuttgart Kat. 3   ab € 139,00
11.03.26  André Rieu & Joh. Strauss-Orch. Stuttgart Kat. 4  ab € 158,00
26.04.26  The Music of QUEEN live Stuttgart Kat. 3  ab € 112,00
09.05.26  „Lord of the Dance“ Tour 2026 Stuttgart Kat. 4  ab € 137,00

ER Touristik I Erwin Rieder GmbH & Co.KG I Zähringer Str. 333 I 79108 Freiburg

Jasmin Rieder
„Ich freue mich auf Ihre Anmeldung!“  

 0761 / 76 999 522
www.er-touristik.de

MARTIN BOOZ
Treppen- & Holzbau GmbH

• Innenausbau

• Zimmerer und Renovierungsarbeiten

• Carports, Eingangsüberdachungen

• Dachgauben

79853 Lenzkirch •· Im Binzenrain 9 ·• Tel. 07653/961590
Fax 07653/961591 • E-mail: martinbooz@t-online.de

EINE APP DIE BEGEISTERT!
Sie lieben Apps, darum verfügt „My eBlättle“ 
über viele nützliche Funktionen. 
Zu ihrem Print-Heimatblatt können Sie ab sofort 
auch das digitale Heimatblatt lesen. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie.

„My eBlättle“ 
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Öffnungszeiten : 
Mo.  geschlossen
Di. - Fr. 8.00 - 13.30 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr           Tel: 07653 / 361
    Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Unser Angebot vom 05.06.2025 - 11.06.2025
Fleisch- und Wurstspezialitäten
Marinierte Lammhüfte, in Rosmarinmarinade 2,59 €/100 g

Qualivo Rinderleiter, zum Kochen  Haltungsform 3 1,47 €/100 g

Schweine-Filetspieße,  
mit Paprika, Speck und Zwiebeln   1,28 €/100 g

Schweinegeschnetzeltes „Balkan-Art“ 
Haltungsform 3  1,24 €/100 g

SB  Lyoner  SB     
500 g Stück 4,00 €/Stück

Klosterschinken, am Stück oder geschnitten  1,99 €/100 g 

Sportsalami, am Stück oder geschnitten 1,59 €/100 g 

Geflügelsalat,  mit und ohne Curry 1,56 €/100 g

Dienstag, 10.06.2025 und 
Mittwoch, 11.06.2025

Gulasch gemischt Schwein und Rind  1,19 €/100 g

In der Zeit vom 10.06. bis 16.06.2025
bleibt unser Geschäft GESCHLOSSEN!

Liebe Lotto-Kunden!  
Ihre Spielscheine können wir Ihnen bereits jetzt schon 

– vordatiert – spielen.
Dies gilt auch für die Mehrwochenscheine.

(letzter Abgabetermin: Samstag, 07.06.2025)

GROSSES AKTIONSZELT 

(E-Bikes/MTBs/Kinderräder/Schuhe und Textil)  

an EULOGI (Sonntag, 22.06.2025)

Telefon: 0 76 53 / 60 59  E-Mail: info@brugger-sports.de
Telefax:  076 53 / 60 84 Internet: www.brugger-sports.de

Freiburger Straße 4
79853 Lenzkirch

Pfingsten Antiquitäten
Am Pfingstmontag habe ich mein Antiquitätengeschäft in 

Hinterzarten, Freiburger Straße 24, von 13.30 - 17.30 Uhr geöffnet. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch! Sonja Anita Volle

Wir suchen Häuser u. Wohnungen z. Kauf
auch Ferienimmobilien und Schwarzwaldhöfe in
allen Größen und Preislagen im Hochschwarzwald
für Kunden aus Deutschland und aus der Schweiz.
Schwaninger Immobilien seit 1980
Freier Sachverständiger für Immobilienbewertung  
Freiburg, Tel. 0761-285024, E-Mail: info@schwaninger-immobilien.de


